
Bitte beachten Sie: Die Abmeldung muss schriftlich bis zum 20. des Monats im Referat Soziales, Jugend und 
Sport bzw. beim Schulhort eingereicht werden und wird zum Folgemonat wirksam. Verspätet, eingehende 
Abmeldungen verlängern die Gebührenpflicht um einen weiteren Monat. (§ 3 Hortbenutzungssatzung der 
Stadt Altenburg ) 

 

Hortabmeldung / Änderungsmitteilung         

Schulhort der Staatlichen Grundschule:_______________________________ 

1. Angaben zum Hortkind 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum:      Klasse: 

Wohnanschrift: 

Kassenzeichen: 
 

☐Abmeldung des Hortkindes 

Abmeldung erfolgt zum: 
 

 

☐ Änderung in der Betreuungszeit 

Änderung erfolgt ab: 

Betreuungsumfang:  ☐ bis 10 h/Woche  ☐ über 10 h/Woche 
 

 
☐ Änderung Einkommensverhältnisse (von mindestens 20 %) 

(Bitte die entsprechenden Unterlagen beifügen.) 

☐ Erhöhung       ☐ Verringerung 

 

 

_______________________  ________________________________ 

Datum      Unterschrift/en des/r Antragssteller/s 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bearbeitungsvermerke 

Bestätigung Schulhort:      Posteingang: 

Bestätigung Ref. Soziales, Jugend und Sport:   Posteingang: 

 


